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Änderungen § 10 WRG, § 124 Abs 6, § 99 Abs 2 - Abklärung ob WKÖ-Position möglich; 
Stellungnahme 

Die Wirtschaftskammer Tirol unterstützt die Festlegung der Bewilligungsfreiheit bei Benutzung 
des Grundwassers von nicht mehr als 5 m3 pro Tag für landwirtschaftliche und kleingewerbliche 
Zwecke und dadurch die Entlastung der Wirtschaft bzw. der Endverbraucher durch den Wegfall 
von Genehmigungsverfahren. Gleichzeitig fordern wir die Anwendung dieser Bewilligungsfreiheit 
von Kleinanlagen auch für die Beschneiung der Pisten und Trassen von Schleppliftanlagen (soge­ 
nannte ,,Dorflifte"). Diese Anlagen, oft in mittleren Lagen, sind auf die Beschneiung angewiesen, 
um den einheimischen Nachwuchssportlern bzw. eigenen Dorfbewohnern eine Möglichkeit zu bie­ 
ten, mit dem Skifahren beginnen zu können, bevor sie in größere Skigebiete abwandern. Diese 
Art von Wintersportangebot ist selten gewinnbringend und auf Investitionen der Kommunen an­ 
gewiesen. 

Hinsichtlich der Genehmigungen von Beschneiungsanlagen existieren in Österreich zahlreiche Re­ 
gelwerke wie Umweltverträglichkeitsprüfung, Wasserrechtsgesetz, Naturschutzgesetz, Raumpla­ 
nung, Normen udgl. Eine Beschneiungsanlage kann nur nach umfangreichen Bewilligungsverfah­ 
ren errichtet werden. Daher wäre eine ,,Bagatellgrenze" für kleine Schleppliftbetreiber mit 5 m3 

eine große Unterstützung für die meistens von Gemeinden betriebenen Schleppliftanlagen. 
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